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/Z/um Verhältnıs zwıschen
kırchlicher Te und
Universitätstheolog1e 1m 1INDI1C
auf ıhre Bekenntnisbindung

Wenn 1mM Folgenden das Verhältnis zwıschen kırchlicher TE und Uni-
versitätstheologıie 1mM 1INDIILIC auf iıhre Bekenntnisbindung einer ystema-
tisch-theologischen IDskussion unterzogen wird, gilt zunächst ären,
WAS Tehre In eologıe und Kırche arste Danach wırd eın Verständ-
Nıs VON kırchlicher Tehre V  n’ VON dem abschließend die {/nıver-
sıtätstheologie unterschlieden WIrd, indem ıhre Besonderheıliten kırchlichen
TE herausgearbeıtet werden.

Der Gang der Argumentatıon wırd In nummMmerTtTIerten 1 hesen abgebildet,
die oft, besonders Anfang und Ende, noch der Erläuterung bedürfen *

Was ist  - „Lehre“*‘ In Theologie und Kırche?

1.1 1C 1IUT In reformatorıischer Iradıtion siıch 1ne ange WiIr-
kungsgeschichte, das E vangelıum selbst, dıe bıblıiısche Botschaft W1IE dann
auch die Verkündigung des E vangelıums als TE verstehen. [eses
Verständniıs annn Ssowochl In Hınsıcht darauf, W ASs wesentlich chrıistlich lst, als

DIieser Vortrag wurde auf den Theologischen Jagen des Martın-1L.uther-Bundes zu

ema „Welche Bedeutung hat dıe Bekenntnisbindung In den evangelıschen andes-
Kırchen ?*" Januar 2014 In eevela gehalten
DIieser Beıtrag STULZT sıch autf Irhere Überlegungen des Autors, eIl7Z0 (2003), dıe
allerdings thematısch dıe eWwICNLE auftf dıe Fragen ach ONUNULCAI und Innovatıon
theologıscher und kırchlicher ehre gelegt SOWIE dıe rage ach einem kırchlichen
1Lehramt In der Tradıtıon evangelıscher Theologıe erortert en.

Matthias
Petzoldt

Zum Verhältnis zwischen 
kirchlicher Lehre und 
Universitätstheologie im Hinblick 
auf ihre Bekenntnisbindung1

Wenn im Folgenden das Verhältnis zwischen kirchlicher Lehre und Uni-
ver sitätstheologie im Hinblick auf ihre Bekenntnisbindung einer syste ma-
tisch-theologischen Diskussion unterzogen wird, gilt es zunächst zu klären, 
was Lehre in Theologie und Kirche darstellt. Danach wird ein Ver ständ-
nis von kirchlicher Lehre vorgetragen, von dem abschließend die Uni ver
sitätstheologie unterschieden wird, indem ihre Besonderheiten zu kirchlichen 
Lehre herausgearbeitet werden.

Der Gang der Argumentation wird in nummerierten Thesen abgebildet, 
die oft, besonders am Anfang und am Ende, noch der Erläuterung bedürfen.2

1. Was ist „Lehre“ in Theologie und Kirche?

1.1 Nicht nur in reformatorischer Tradition findet sich eine lange Wir-
kungsgeschichte, das Evangelium selbst, die biblische Botschaft wie dann 
auch die Verkündigung des Evangeliums als Lehre zu verstehen. Dieses 
Verständnis kann sowohl in Hinsicht darauf, was wesentlich christlich ist, als 

1 Dieser Vortrag wurde auf den Theologischen Tagen des Martin-Luther-Bundes zum 
Thema „Welche Bedeutung hat die Bekenntnisbindung in den evangelischen (Landes-)
Kirchen?“ am 22. Januar 2014 in Seevetal gehalten.

2 Dieser Beitrag stützt sich auf frühere Überlegungen des Autors, Petzoldt (2003), die 
allerdings thematisch die Gewichte auf die Fragen nach Kontinuität und Innovation 
theologischer und kirchlicher Lehre gelegt sowie die Frage nach einem kirchlichen 
Lehramt in der Tradition evangelischer Theologie erörtert haben.
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auch angesichts der Präzisierung des egriffs „Lehre“ 1mM wıissenschaftlichen
Kontext heute nıcht mehr dAiskussionslos aufrecht erhalten werden.

Ertäuterung:
Am Anfang dieser Wiırkungsgeschichte steht, dass bereıts das Wırken JSesu 1mM
Neuen Testament mıt dem erhb „lehren” ( O10 KELV — vgl 4,25 9,35 1 9 1’

1,21 f Dar.; 4’2’ beschrieben WIT| und dass VON selner „Lehre“
O100M vgl /,28; 22,33; 11,18 USW.) dıe Rede 1st ‚Indem
Jesus, der chemalıge chüler des Johannes, mi1t anderen Schriftgelehr-
ten dıskutierte, chüler (UOÖNTAL) sıch sammelte, 1mM S5Synagogengottes-
d1enst lehrte und auf theologische nfragen VON Lalen antwortete, entsprach

03den zeiıtgenössıschen Vorstellungen VON eiInem In der lat andelte
siıch hier zunächst einmal Te Üüher EeIwWwaAs (um ral  1NıSCHE TE 1mM

Sinne VON Handlungsanwe1isungen nach den Normen VON „„Gesetz und Pro-
pheti  sc) Was aber auf die Zeıtgenossen den FEindruck e1lner „„1ICUCI Lhr“
machte, die be1 ihnen UuTsehen CITELTLE und Entsetzen auslöste, we1l Jesus
„mıt Vollm:  : „und nıcht W1IE die Schriftgelehrten“ (vgl
1,21 {) hatte 0V Ooffensichtlich selinen trund darın, dass nıcht 1IUT VOTnr der
Wırkliıchkeni der (iottesherrschaft sprach und Üüber S1e€ lehrte, sondern dass dıe
Wırkliıchkeni der (iottesherrschaft In seinem Iun nbrach Die arklichkei
der hasıleia ereignete sıch ÜYC. ein Reden HH ein Handeln S1e ereignete
sıch UuUrc seIn Reden indem performatıv In Gileichnissen (vgl 4,2
ÖOlOCGKELV In Verbindung mıt Gleichnisrede)” Oder In Proklamatıonen (vgl

—30, bes „Und ng . ihnen reden: Heute 1St dieses
Wort der chriıft rfüllt VOT ‚UTE Ohren““) Oder 1mM Zusagen der Vergebung
(vgl 2,1—12 par.) USW, das Einbrechen der (iottesherrschaft vollzog. S1e
ereignete siıch UuUrc SeIn TIun z B In den lıschgemeıinschaften (vgl

—1 par.) Oder Urc seine Heiulungen (vgl 1,27, In
Reaktion auf 1ne Heiulung Jesu el „Und 1E entseifzifen siıch alle, dass
1E€ sıch untereinander befragten und sprachen: Was 1St das’? ıne NECLC TE
In Vollmacht! Er gebietet auch den unreinen Geilstern, und S1e€ gehorchen
‘sc)

Theissen/Merz (1996), 318, vgl 1esner (1981)
er (1989), 115 „Wıe TISLUS verstanden wırd als Verkörperung des göttliıchen
ortes (nıcht bla als Informatıon ber dessen Inhalt), wırd das (Jottesreic 1m
Gileichnıis sprachlıch verkörpert (nıcht bla besc  1eben) IDER Gileichnıis spricht gleich-
szax inkarnatorisch.” Vegl er (1984)
Theissen/Merz (1996), 319 y 9- ist Z Wi stark ges  et, jedoch wırd Jesus In
den 5Synagogen gelehrt aben, Ww1e 1e7 dargestellt WIT ..
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auch angesichts der Präzisierung des Begriffs „Lehre“ im wissenschaftlichen 
Kontext heute nicht mehr diskussionslos aufrecht erhalten werden.

Erläuterung:
Am Anfang dieser Wirkungsgeschichte steht, dass bereits das Wirken Jesu im 
Neuen Testament mit dem Verb „lehren“ (διδάσκειν – vgl. Mt 4,23; 9,35; 11,1; 
Mk 1,21 f par.; 4,2; 12,38) beschrieben wird und dass von seiner „Lehre“ 
(διδαχή – vgl. Mt 7,28; 22,33; Mk 1,22.27; 11,18 usw.) die Rede ist. „Indem 
Jesus, der ehemalige Schüler des Rabbi Johannes, mit anderen Schriftgelehr-
ten diskutierte, Schüler (μαθηται) um sich sammelte, im Synagogengottes-
dienst lehrte und auf theologische Anfragen von Laien antwortete, entsprach 
er den zeitgenössischen Vorstellungen von einem Rabbi.“3 In der Tat han delte 
es sich hier zunächst einmal um Lehre über etwas (um rabbinische Lehre im 
Sinne von Handlungsanweisungen nach den Normen von „Gesetz und Pro-
pheten“). Was aber auf die Zeitgenossen den Eindruck einer „neuen Lehre“ 
machte, die bei ihnen Aufsehen erregte und Entsetzen auslöste, weil Jesus 
„mit Vollmacht“ lehrte „und nicht wie die Schriftgelehrten“ (vgl. z. B. Mk 
1,21 f), hatte ganz offensichtlich seinen Grund darin, dass er nicht nur von der 
Wirklichkeit der Gottesherrschaft sprach und über sie lehrte, sondern dass die 
Wirklichkeit der Gottesherrschaft in seinem Tun anbrach. Die Wirklichkeit 
der basileia ereignete sich durch sein Reden und sein Handeln. Sie ereignete 
sich durch sein Reden: indem er performativ in Gleichnissen (vgl. Mk 4,2 
διδάσκειν in Verbindung mit Gleichnisrede)4 oder in Proklamationen (vgl. 
Lk 4,16–30, bes. V. 21: „Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses 
Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren“5) oder im Zusagen der Vergebung 
(vgl. Mk 2,1–12 par.) usw. das Einbrechen der Gottesherrschaft vollzog. Sie 
ereignete sich durch sein Tun: z. B. in den Tischgemeinschaften (vgl. z. B. 
Mk 2,13–17 par.) oder durch seine Heilungen (vgl. z. B. Mk 1,27, wo es in 
Reaktion auf eine Heilung Jesu heißt: „Und sie entsetzten sich alle, so dass 
sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre 
in Vollmacht! Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen 
ihm!“).

3 Theissen/Merz (1996), 318, vgl. Riesner (1981).
4 Weder (1989), 115: „Wie Christus verstanden wird als Verkörperung des göttlichen 

Wortes (nicht bloß als Information über dessen Inhalt), so wird das Gottesreich im 
Gleichnis sprachlich verkörpert (nicht bloß beschrieben). Das Gleichnis spricht gleich-
sam inkarnatorisch.“ Vgl. Weder (1984).

5 Theissen/Merz (1996), 319: „Lk 4,16 ff ist zwar stark lk gestaltet, jedoch wird Jesus in 
den Synagogen so gelehrt haben, wie es hier dargestellt wird.“
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Im Sprachgebrauch der 5Synoptiker ze1ıgt siıch zumındest schon e1in (Gespür
afür, dass Jesu performatıve Ansage der (iottesherrschaft elner esonde-
1CcH und VOoO .„Lehren“ unterschiedener Bezeichnung edurtte, dass e{iwa
be1 4,25 sprachlıch unterschleden WIT| „Und Jesus ZUS umher In 0V
Galıläa, In ıhren S5Synagogen und verkündıigte das E vangelıum VOoO

e1i1cCc und heilte alle Krankheıten und Gebrechen 1mM Volk ““ Dennoch ble1-
ben In den E vangelıen unfer dem Bıld eINES dıe Worte „lehren“ und
„Lehre“ der beherrschende Sprachgebrauch Z£UT Bezeichnungen des ırkens
Jesu 1mM (Jjanzen: sSsowochl für seine performatıve Ansage der (Giottesherrschaft
als auch für SeIn en über dıe (ijottesherrschaft Oder über das (Jesetz Oder
über die Propheten.

uch das urchristliche ZeuQNLS ann dann 1mM Neuen lTestament <d-

risch als .„Lehren“ bezeichnet werden (Mt wobhbel mi1t dieser Bezeıich-
HNUNS mıindestens das verkündıgende Ansagen der (iottesherrschaft (nun nıcht
mehr 1IUT WIEC Jesus das (iottesreich proklamıerend, sondern JSCeSUS selbst als
Inhalt des anbrechend (ijottesreiches C’hristus In die Verkündigung einhe-
zıchen als auch das reNnNektierende Kechenschaftgeben über Verkündigung
und (ilauben (vgl Kol 233 ess 4,1) W1IE auch die Paränesen erfasst WCI -

den Das .„Festhalten der TE der Apostel” Apg 2,42) wurde für dıe
/Zukunft der ST CcCHNenN Kırche geradezu 71e1 und verhinderte ıne
deuthichere sprachlıche Differenzierung zwıschen dem eigentlichen Wort-
geschehen der Ansage der Gottesherrschaft, dem Evangelium einerseı1ts,
das dıe 1IrC egründet, und andererse1lts dem 1luıschen Reflektieren auf
das Wortgeschehen und den (Gilauben (von den christologischen Hoheiıtstiteln
und den urchristhchen Pistisformeln über dıe ersten Taufbekenntnisse und
die reguld fidel hıs den altkırchlichen ymbolen und den welteren Dog-
1111 und Bekenntnissen 1mM auTe der Kıirchengeschichte), das notwendig lst,

das eigentliche Wortgeschehen be1 selner acC halten
SO bürgert siıch e1n, dass auch das hiblische Kerygma SsSummMmMarısch als

TE egriffen werden annn e Sätz7e des bıblıschen Zeugn1sses werden
einselt1g als Propositionen gesehen, Oohne arauı achten, dass iıhre unfer-
schiedlichen Uiokutionen als ebet, als Zusage, als Behauptung, als Lob, als
Dank, als age, als Drohung USW.) In charakteristischer We1lse eweıls den
Inhalt bestimmten. Leser kognitivistisch Umgang mıt der chriıft
gewıinnt unfer eiInem instruktionstheoretischen UOffenbarungsverständn1s, W1IE

In der Scholastık siıch greift, T1Sanz: die Sätz7e des bıblıschen
Zeugn1sses werden als Offenbarte Lehraussagen über (Gott, über den Men-

Vegl dıe Beobachtung VOHN Kengstorf (1935), 141 Be1l Schrage (1982) ist d1ese Beob-
achtung wıeder verloren
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Im Sprachgebrauch der Synoptiker zeigt sich zumindest schon ein Gespür 
dafür, dass Jesu performative Ansage der Gottesherrschaft einer besonde-
ren und vom „Lehren“ unterschiedener Bezeichnung bedurfte, so dass etwa 
bei Mt 4,23 sprachlich unterschieden wird:6 „Und Jesus zog umher in ganz 
Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom 
Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk.“ Dennoch blei-
ben in den Evangelien unter dem Bild eines Rabbi die Worte „lehren“ und 
„Lehre“ der beherrschende Sprachgebrauch zur Bezeichnungen des Wirkens 
Jesu im Ganzen: sowohl für seine performative Ansage der Gottesherrschaft 
als auch für sein Lehren über die Gottesherrschaft oder über das Gesetz oder 
über die Propheten.

Auch das urchristliche Zeugnis kann dann im Neuen Testament summa-
risch als „Lehren“ bezeichnet werden (Mt 28,20), wobei mit dieser Bezeich-
nung mindestens das verkündigende Ansagen der Gottesherrschaft (nun nicht 
mehr nur wie Jesus das Gottesreich proklamierend, sondern Jesus selbst als 
Inhalt des anbrechend Gottesreiches – Christus – in die Verkündigung einbe-
ziehend) als auch das reflektierende Rechenschaftgeben über Verkündigung 
und Glauben (vgl. Kol 2,7; 1 Thess 4,1) wie auch die Paränesen erfasst wer-
den. Das „Festhalten an der Lehre der Apostel“ (Apg 2,42) wurde für die 
Zukunft der christlichen Kirche geradezu zum Leitbild und verhinderte eine 
deutlichere sprachliche Differenzierung zwischen dem eigentlichen Wort-
geschehen – der Ansage der Gottesherrschaft, dem Evangelium – einerseits, 
das die Kirche begründet, und andererseits dem (kritischen) Reflektieren auf 
das Wortgeschehen und den Glauben (von den christologischen Hoheitstiteln 
und den urchristlichen Pistisformeln über die ersten Taufbekenntnisse und 
die regula fidei bis zu den altkirchlichen Symbolen und den weiteren Dog-
men und Bekenntnissen im Laufe der Kirchengeschichte), das notwendig ist, 
um das eigentliche Wortgeschehen bei seiner Sache zu halten.

So bürgert es sich ein, dass auch das biblische Kerygma summarisch als 
Lehre begriffen werden kann. Die Sätze des biblischen Zeugnisses werden 
 einseitig als Propositionen gesehen, ohne darauf zu achten, dass ihre unter-
schiedlichen Illokutionen (als Gebet, als Zusage, als Behauptung, als Lob, als 
Dank, als Klage, als Drohung usw.) in charakteristischer Weise jeweils den 
Inhalt bestimmten. Dieser kognitivistisch verengte Umgang mit der Schrift 
gewinnt unter einem instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis, wie 
es in der Scholastik um sich greift, an Brisanz: die Sätze des biblischen 
Zeugnisses werden als offenbarte Lehraussagen über Gott, über den Men-

6 Vgl. die Beobachtung von Rengstorf (1935), 141. Bei Schrage (1982) ist diese Beob-
achtung wieder verloren gegangen.
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schen, über dieWelt USW., verstanden. ereformatorıische eologıe schwenkt
In der (iestalt der protestantischen (Orthodoxı1ie auf dieses Schriftverständniıs
eın und verschärft iıhre T1Sanz durch iıhre Fokussierung auf dıe chriıft als
ausschheßlicher Oder als alleın maßstählicher UOffenbarung (ijottes.

Schließlic ann auch die Je gegenwärtige Verkündigung des Evangeliums
als TE begriffen werden. Vgl für die reformatorıische Iradıtion z B
„evangelıum PULC docetur“ (CA VID) Der nterscAhle| zwıischen E, vange-
lıum, Verkündigung des E, vangelıums und kritischer Reflexion auf den Ver-
kündıgungsvollzug 1st hier verwischt.

11  — Das Evangelıum das VON Jesus VON Nazareth ausgehende Aner-
kennungsgeschehen egründe die CANrıisSLTLiiche 1IrC Lehre VOoO Van-
gelıum und damıt zugle1ic TE über den auben gcht mıt Notwendigkeıt
AUS dem Wortgeschehen des E, vangelıums hervor. Mıiıt der Lehrbildung WIT|
auch ıne Lehrverantwortung wichtig Dennoch sınd weder Lehre noch Lehr-
aM konstitutiv für 1IrC

Erliäuterung:
ESs handelt siıch hler ıne altbekannte E1insıcht, dıe 71 e1spie hıs auf
das Paulus-Wort In RKöm 10,17 zurückgeht: 0 kommt der (Gilaube AUS dem
Hören, das Hören aber AUS dem Wort C’hrist1‘“. Ebenso ann dieser Stelle
auf L uthers Dhiktum VON der 1IVdG VOAX evangelıl verwiesen werden W1IE auch
auf die Erkenntnis der histornisch-kritischen Exegese VO Iradıt1ionsprozess
des bıblıschen erygmas selhst Undel Erkenntnisstränge Luthers 1 heo-
ogıe W1IE die historisch-kritische Bıbelauslegung hat 7U e1spie (ijerhard
Ebelıng In selner eologıe VOoO Wort (jottes als Wortgeschehen 1LITMMEN-

gebunden. Das Evangelıum selhest 1St eın Kommunıkationsgeschehen VON

(iJott ensch und VON ensch ensch, das sıch vornehmlıch er
nıcht ausschlhießlich) 1mM edium der Sprache vollzıieht Als Olches stellt

einen Überlieferungsprozess dar, der verkürzt und darın m1issverständen
WAre, als würden hlerin 1IUT Informationen über (1Jott und seIn e1l VON

einem 7U anderen weılıtergeben werden. Das E1gentliche christlichen
Überlieferungsprozess 1st vielmehr, dass In dem Wortgeschehen (jottes e1l
geschieht.‘ Aus diesem TOZESS gcht 1IrC hervor; folgerichtig bestimmt
er Kırche als CYeatura verbi.

BSLK (1960), 61,4—5
Dementsprechend stellt der (Gilaube Nn1ıC 1IUT SIN Uurwahrhalte: (jottes und SeINES
e118 dar. uch Ist „HiCHht INe feistende Vorbedingung, SONndern ıf vefhst Aas Fin-
irefien der Erfüllung” elıng 119751, 234)
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schen, über die Welt usw. verstanden. Die reformatorische Theologie schwenkt 
in der Gestalt der protestantischen Orthodoxie auf dieses Schriftverständnis 
ein und verschärft ihre Brisanz durch ihre Fokussierung auf die Schrift als 
ausschließlicher oder als allein maßstäblicher Offenbarung Gottes.

Schließlich kann auch die je gegenwärtige Verkündigung des Evangeliums 
als Lehre begriffen werden. Vgl. für die reformatorische Tradition z. B.: 
„evangelium pure docetur“ (CA VII).7 Der Unterschied zwischen Evan ge-
lium, Verkündigung des Evangeliums und kritischer Reflexion auf den Ver-
kündigungsvollzug ist hier verwischt.

1.1.1 Das Evangelium – das von Jesus von Nazareth ausgehende An er-
kennungsgeschehen – begründet die christliche Kirche. Lehre vom Evan-
gelium (und damit zugleich Lehre über den Glauben) geht mit Notwendigkeit 
aus dem Wortgeschehen des Evangeliums hervor. Mit der Lehrbildung wird 
auch eine Lehrverantwortung wichtig. Dennoch sind weder Lehre noch Lehr-
amt konstitutiv für Kirche.

Erläuterung:
Es handelt sich hier um eine altbekannte Einsicht, die zum Beispiel bis auf 
das Paulus-Wort in Röm 10,17 zurückgeht: „So kommt der Glaube aus dem 
Hören, das Hören aber aus dem Wort Christi“. Ebenso kann an dieser Stelle 
auf Luthers Diktum von der viva vox evangelii verwiesen werden wie auch 
auf die Erkenntnis der historisch-kritischen Exegese vom Traditionsprozess 
des biblischen Kerygmas selbst. Und beide Erkenntnisstränge (Luthers Theo-
logie wie die historisch-kritische Bibelauslegung) hat zum Beispiel Gerhard 
Ebeling in seiner Theologie vom Wort Gottes als Wortgeschehen zusammen-
gebunden. Das Evangelium selbst ist ein Kommunikationsgeschehen von 
Gott zu Mensch und von Mensch zu Mensch, das sich vornehmlich (aber 
nicht ausschließlich) im Medium der Sprache vollzieht. Als solches stellt 
es einen Überlieferungsprozess dar, der verkürzt und darin missverständen 
wäre, als würden hierin nur Informationen über Gott und sein Heil von 
einem zum anderen weitergeben werden. Das Eigentliche am christlichen 
Überlieferungsprozess ist vielmehr, dass in dem Wortgeschehen Gottes Heil 
geschieht.8 Aus diesem Prozess geht Kirche hervor; folgerichtig bestimmt 
Luther Kirche als creatura verbi.

7 BSLK (1960), 61,4–5.
8 Dementsprechend stellt der Glaube nicht nur ein Fürwahrhalten Gottes und seines 

Heils dar. Auch ist er „nicht eine zu leistende Vorbedingung, sondern ist selbst das Ein
treten der Erfüllung“ (Ebeling [1975], 234).
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Es gcht eın komplexes Geschehen e Begegnung des Jesus VON

Nazareth damals mi1t Gleichzeitigen, dıe VON selner Anrede getroffen wurden,
die Vergebung erfuhren, welche iıhnen zusprach; die über seIn heilendes
Wort gesund wurden;: die Urc seine Zusage der (ijottesherrschaft selıg
ICI, dıe über dıe Begegnung mıt ıhm i1hrem 1SC glücklich wurden USW,

S1e sınd SCWESCH, die seine Zusage weıtgegeben en Spätere, hıs
UNSs heute und über UNSs hınaus; dass durch dieses Überlieferungsgesche-
hen die Person Jesu Chnstı selhest In Beziehung trıtt mi1t 5Späteren und In 1ıh-
TICTHT Vertrauen weckt Oolches (’hrıstus- Vertrauen 1St (Glaube, ämlıch Jau-
be auf selner personalen tundebene ich glaude dir), AUS der heraus das
Reflektieren des auDens ich glauDe, ass und SeIn Bekennen ich
glaubde erwächst. Das, WASs das Christliche ausmacht, 1st aIsSO In siıch
wesentlich eın Überlieferungsprozess: eın VON Jesus VON Nazareth ausgelÖös-
Tes und siıch ausbreıitendes Anerkennungsgeschehen.‘

Was In diesem Überlieferungsgeschehen VON einem auf den anderen
weıtergegeben wird, 1st diese vorbehaltiose Anerkennung, mıt der einst die
Person des Jesus VON Nazareth auf seine Mıtmenschen ZUSERANSCH 1st T1S-
Tentum das 1St dieses Überlieferungsgeschehen, In der seine Achtung welter-
efiragen WITd. Damıt aber dieser TOZESS VON E vangelıum nıcht In E1unselt1g-
e1it m1issverstanden WIrd, E1 erklarenı hinzugefügt: On dıe Zuwendung,
dıe das ırken Christı damals dargeste hat, hatte einst eingeschlossen, dass
Jesus VON Nazareth auch mi1t Menschen 1Ns Giericht gehen konnte, dass
Versagen aufgedeckt hat USW, e vorbehaltiose Anerkennung, die das VON

ıhm ausgehende Gieschehen darstellt, SCNANE| nıcht das kritische Wort und
dıe In Anspruch nehmende Rede AUS hber bleibht be1 em Giericht doch
nade, bleibt E, vangelıum, u-Wendung; Zuwendung auch nıcht 1IUT In
Worten, sondern auch In Taten und In Zeichenhandlungen. Und 1st dies
nıcht 1IUT über das Hören CTI1C|  ar, sondern 1St auch siıchthbar und tühlbar,
hıs hın 71 chmecken Das Ausbreıten d1eses erlehbhbaren Zuwendungs-
geschehens Jesu Chnstı durch dıe geographischen RKäume und Urc dıe
/Zeıten hındurch das 1St Christentum. ıne u-Wendung, die der ensch
sıch nıcht selhest Ins7zen1]leren annn

Leser Anrede (jottes durch das mMenSCHILICHE Wort galt In erster Lınıe der
reformatorıische Begriff VOoO „äauberen Wort‘. ESs bıldetTI mıt dem
(ietroffen- und Betroffenwerden VON dieser Zuwendung, und Wnnn der
(ie1lst 111 (CA V) 9  10 das Wortgeschehen E vangelıum, welches Kırche ONS-
ıtulert. es andere W1IE theologische und kırchliche TE (wıe aber

Vegl eIl7Z0 (2013), bes 261—2367
BSLK (1960), 58, G—
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Es geht um ein komplexes Geschehen: Die Begegnung des Jesus von 
Nazareth damals mit Gleichzeitigen, die von seiner Anrede getroffen wurden, 
die Vergebung erfuhren, welche er ihnen zusprach; die über sein heilendes 
Wort gesund wurden; die durch seine Zusage der Gottesherrschaft selig wa-
ren, die über die Begegnung mit ihm an ihrem Tisch glücklich wurden usw. 
Sie sind es gewesen, die seine Zusage weitgegeben haben an Spätere, bis zu 
uns heute und über uns hinaus; so dass durch dieses Überlieferungsgesche-
hen die Person Jesu Christi selbst in Beziehung tritt mit Späteren und in ih-
nen Vertrauen weckt. Solches Christus-Vertrauen ist Glaube, nämlich Glau-
be auf seiner personalen Grundebene (ich glaube dir), aus der heraus das 
Reflektieren des Glaubens (ich glaube, dass …) und sein Bekennen (ich 
 glaube an …) erwächst. Das, was das Christliche ausmacht, ist also in sich 
wesentlich ein Überlieferungsprozess: ein von Jesus von Nazareth ausgelös-
tes und sich ausbreitendes Anerkennungsgeschehen.9

Was in diesem Überlieferungsgeschehen von einem auf den anderen 
 weitergegeben wird, ist diese vorbehaltlose Anerkennung, mit der einst die 
Per son des Jesus von Nazareth auf seine Mitmenschen zugegangen ist. Chris-
ten tum – das ist dieses Überlieferungsgeschehen, in der seine Achtung wei ter-
ge tra gen wird. Damit aber dieser Prozess von Evangelium nicht in Ein sei tig-
keit missverstanden wird, sei erklärend hinzugefügt: Schon die Zuwendung, 
die das Wirken Christi damals dargestellt hat, hatte einst eingeschlossen, dass 
Jesus von Nazareth auch mit Menschen ins Gericht gehen konnte, dass er 
Versagen aufgedeckt hat usw. Die vorbehaltlose Anerkennung, die das von 
ihm ausgehende Geschehen darstellt, schließt nicht das kritische Wort und 
die in Anspruch nehmende Rede aus. Aber es bleibt bei allem Gericht doch 
Gnade, es bleibt Evangelium, Zu-Wendung; Zuwendung auch nicht nur in 
Worten, sondern auch in Taten und in Zeichenhandlungen. Und es ist dies 
nicht nur über das Hören erlebbar, sondern es ist auch sichtbar und fühlbar, 
bis hin zum Schmecken. Das Ausbreiten dieses erlebbaren Zuwendungs-
geschehens Jesu Christi durch die geographischen Räume und durch die 
Zeiten hindurch – das ist Christentum. Eine Zu-Wendung, die der Mensch 
sich nicht selbst inszenieren kann.

Dieser Anrede Gottes durch das menschliche Wort galt in erster Linie der 
reformatorische Begriff vom „äußeren Wort“. Es bildet zusammen mit dem 
Getroffen- und Betroffenwerden von dieser Zuwendung, wo und wann der 
Geist will (CA V)10, das Wortgeschehen Evangelium, welches Kirche kons-
tituiert. Alles andere – wie z. B. theologische und kirchliche Lehre (wie aber 

 9 Vgl. Petzoldt (2013), bes. 361–367.
 10 BSLK (1960), 58, 6–7.
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auch Lıeder, Bräuche, Bılder und Aale Bauten) O1g daraus: Ansıchten
und Vorstellungen über (Gott, eIwa In der Sprache der er besser: In
den prachen der bıblıschen Überlieferung), dogmatische Lehrsätze USW.,
aIsSO Vorstellungen, dıe 1111A0 Urc Informatıon und Unterricht welıtergeben
annn Das es und vieles mehr sınd TOdCdUuUKTEe der Reflexionskultur des
christlichen aubens, In denen siıch das eigentliıch Christliche unterschled-
lıchen Ausdruck verschafft hat und verschafft uch WENNn das Kırche be-
gründende E vangelıum nıcht Oohne sOölche Ausdruckwe1lisen &1DL, annn 1111A0

doch VON selnen Erscheinungsweılsen untersche1i1den und untersche1i1dbar
halten

11 Im 1C der sprachanalytıschen Dhskussionen des 20 Jahrhunderts
1L1USS unterschleden werden zwıschen der grundlegenden relıg1ösen Rede des
christlichen auDenNs und der AUS iıhr hervorgehenden Lehrrelex1ion

Ertäuterung:
George Lindheck ” untersche1idet (32—39) „„dre1 ypecn  .“ unfer den RC DCH-
wärtig verbreıitetsten theologischen 1 heorien über elıgı1on und CANrıisiiiche
.“ 34) a) das kIassısch kognitivistische Odelt der tradıtionellen (Jr-
thodox1ie: .„Lehrsätze“ der 1IrC „„als Mıtteilungssätze (Propositionen) Oder
ahrheıtsansprüche über objektive Realıtäten“ 34) 1NADEC nenn dA1esen
Ansatz auch „Propositionalısmus”; Wahrheit werde hıer als Korrespondenz
verstanden; D) den erfahrungsS- HH ausdrucksorientierten Ansatz, den L1 ınd-
beck besonders In den Konzeptionen lıhberaler eologıe (Schleiermacher

a.) wilederfindet; Wahrheit stehe hlier für Funktion symbolıscher EKMVI-
tat 75) C) den kultureil-sprachlichen Ansatz: „Dıie Funktion VON kırchlichen
Lehraussagen 1St iıhr eDTauc als für ıne G(iemennschaft ültıge
autorıitatıve Kegeln des Diskurses, iıhrer Haltung und Handlungsweisen. Da-
her SOl d1eses allgemeıne Keligionskonzept als ‚kulturell-sprachlicher"
(cultural [INZULSTLC) Ansatz bezeichnet werden, und auf das damıt iımplızıerte
Verständnis VON kırchlicher Lehre wırd 1mM Sinne e1lner ‚regulatıven" 1 heorıiıe
Oder ‚Regeltheorie‘ verwiesen“ 37) Auf der Basıs einer Olchen Kegeltheo-
rMme 1edelt 1NADEC SeIn e1geNES Verständnis VON theologischer TE .
und erheht den Anspruch, auf dieser theoretischen rundlage sSsowochl die
anderen beiıden Verstehensmodelle wIissenschaftstheoretisch als auch dıe kon-
tessi0onell verschliedenen Lehrentwicklungen Ökumenısch integrieren kön-
NC Denn nach selner 1C unterscheiden siıch dıe Bedingungen, unfer de-

11 1N!  eC (1994) Be1 den tolgenden Zıtaten 1m lext beziehen sıch dıe Seıtenanga-
ben Immer autf d1ese Quelle.
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auch Lieder, Bräuche, Bilder und sakrale Bauten) – folgt daraus: Ansichten 
und Vorstellungen über Gott, etwa in der Sprache der Bibel (oder besser: in 
den Sprachen der biblischen Überlieferung), dogmatische Lehrsätze usw.; 
also Vorstellungen, die man durch Information und Unterricht weitergeben 
kann. Das alles und vieles mehr sind Produkte der Reflexionskultur des 
christlichen Glaubens, in denen sich das eigentlich Christliche unterschied-
lichen Ausdruck verschafft hat und verschafft. Auch wenn es das Kirche be-
gründende Evangelium nicht ohne solche Ausdruckweisen gibt, so kann man 
es doch von seinen Erscheinungsweisen unterscheiden und unterscheidbar 
halten.

1.1.2 Im Licht der sprachanalytischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts 
muss unterschieden werden zwischen der grundlegenden religiösen Rede des 
christlichen Glaubens und der aus ihr hervorgehenden Lehrreflexion.

Erläuterung:
George A. Lindbeck11 unterscheidet (32–39) „drei Typen“ unter den „gegen-
wärtig verbreitetsten theologischen Theorien über Religion und christliche 
Lehre“ (34): a) das klassisch kognitivistische Modell der traditionellen Or-
thodoxie: „Lehrsätze“ der Kirche „als Mitteilungssätze (Propositionen) oder 
Wahrheitsansprüche über objektive Realitäten“ (34), Lindbeck nennt diesen 
Ansatz auch „Propositionalismus“; Wahrheit werde hier als Kor res pondenz 
verstanden; b) den erfahrungs und ausdrucksorientierten An satz, den Lind-
beck besonders in den Konzeptionen liberaler Theologie (Schleier macher 
u. a.) wiederfindet; Wahrheit stehe hier für Funktion symbolischer Effektivi-
tät (75); c) den kulturellsprachlichen Ansatz: „Die Funktion von kirchlichen 
Lehraussagen […] ist […] ihr Gebrauch als für eine Gemeinschaft gültige 
 autoritative Regeln des Diskurses, ihrer Haltung und Handlungsweisen. Da-
her soll dieses allgemeine Religionskonzept […] als ,kulturell-sprachlicher‘ 
(cultural linguistic) Ansatz bezeichnet werden, und auf das damit implizierte 
Verständnis von kirchlicher Lehre wird im Sinne einer ,regulativen‘ Theorie 
oder ,Regeltheorie‘ verwiesen“ (37). Auf der Basis einer solchen Regeltheo-
rie siedelt Lindbeck sein eigenes Verständnis von theologischer Lehre an; 
und er erhebt den Anspruch, auf dieser theoretischen Grundlage sowohl die 
anderen beiden Verstehensmodelle wissenschaftstheoretisch als auch die kon-
fessionell verschiedenen Lehrentwicklungen ökumenisch integrieren zu kön-
nen. Denn nach seiner Sicht unterscheiden sich die Bedingungen, unter de-

 11 Lindbeck (1994). – Bei den folgenden Zitaten im Text beziehen sich die Seitenanga-
ben immer auf diese Quelle.
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TICTHT Propositionen geäußert werden können, sehr In kognitivistischen und
kulturellsprachlichen Ansätzen: 1E sınd auf SALZ verschliedenen Ebenen der
Sprache behe1imatet. „FÜür den Kognitivısten sınd hauptsächlıc profess10-
ne Fachtheologıie und CANrıisiiiche ehre, die proposıtional Siınd. ährend
beım alternatıven Oodell proposıtionale anrne1| und Falschheıt dıe C
wöhnliche relıg1öse Sprache charakterısieren, WENNn 1E dazu gebraucht WIrd,

eın en Urc ebet, Lob, TE und Ermahnung tformen. Nur auf
d1eser ene bringen die Menschen sprachlıch ıhre Wahrheit Oder Falschheiıt
7U Ausdruck, ıhre Entsprechung Oder ıhren angel Korrespondenz
dem letzthinnıgen Gieheimnıs. Dagegen sınd Jedoch Fachtheologıe und OfN-
zielle TE Ihskurse zweıter UOrdnung über dıe erstintentionalen Giebrauchs-
Welsen relıg1öser Sprache Hıler, 1mM Gegensatz Z£ZUT allgemeınen Annahme, C
ing! selten, WENNn überhaupt, Aussagen VON ontologischer Bedeutung
formulıeren, vielmehr 1st 1111A0 damıt beschäftigt, dıe lıturg1schen, erygmatı-
schen und ethıschen Sprach- und Handlungsmodi, innerhalb derer sOölche
Behauptungen VON e1t e1t geschehen, erklären, verteidigen,
analysıeren und estimmen. enauso W1IE Girammatık DEr nıchts
168 Oder A4ISCHES 1mM 1C auf die Welt aussagt, In der dıe Sprache gebraucht
wird, sondern 1IUT über dıe Sprache selbst, geradeso dies J1heologıe und
CANrıisiiiche TE insofern, als eologıe und CANrIiSTIhche TE e1in IDhskurs
zweıter UOrdnung sınd und nıchts ahres Oder AaISCHES über (iJott und SeIn
Verhältnis selnen Geschöpfen behaupten, sondern 1IUT über sOölche Be-
auptungen sprechen. hese Behauptungen wiıederum können 1IUT während
des relıg1ösen Sprechens emacht werden, WENNn 1111A0 danach trachtet,
siıch und andere performatıv Urc (Gjottesdienst, Verheißung, Gehorsam, HFr-
mahnung und Predigt arauı einzustımmen, WAS 1111A0 für das Allerwichtigste
1mM Universum hält“ 108

Allerdings überzieht 1NADEC seINe Einsıicht In dıe regulatıve Funktion
theologıischer Lehre, WENNn damıt SCH Will, dass „1heologıe und chrıist-
1CTE nıchts ahres Oder AaISCHES über (1Jott und seIn Verhältnis
selnen Geschöpfen behaupten”. Seml1o0tisch esehen tellen die Aussagen VON

Iheologıe und christhicher TE nıcht 1IUT einen Ihskurs zweıter UOrdnung
dar: In Wırklichkeit sınd dıe LE.benen, auf denen siıch die gedanklıchen Refle-
X1Oonen bewegen, komplexer. “ Und die Aussagen, denen diese Reflexionen

Theologische ehre entistie Urc (Gilaubenserkenntnis e1 ist das Grundlegende
1m (ilauben dıe personale Begegnung des Menschen mıt :Oftt NHduzıaler Glaube),
dıe sıch ach ıstLlcher 1C maßgeblıc. In der Begegnung mıt der Person des
Jesus VOHN Nazareth vollzogen hat und vollzieht (Chrıistus-Glaube) Theologische Fr-
kenntnis vollzieht sıch als SIN Verstehensprozess unter iImmer achdenken
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nen Propositionen geäußert werden können, sehr in kognitivistischen und 
kulturellsprachlichen Ansätzen: sie sind auf ganz verschiedenen Ebenen der 
Sprache beheimatet. „Für den Kognitivisten sind es hauptsächlich professio-
nelle Fachtheologie und christliche Lehre, die propositional sind. Während 
beim alternativen Modell propositionale Wahrheit und Falschheit die ge-
wöhnliche religiöse Sprache charakterisieren, wenn sie dazu gebraucht wird, 
um ein Leben durch Gebet, Lob, Lehre und Ermahnung zu formen. Nur auf 
dieser Ebene bringen die Menschen sprachlich ihre Wahrheit oder Falschheit 
zum Ausdruck, ihre Entsprechung oder ihren Mangel an Korrespondenz zu 
dem letzthinnigen Geheimnis. Dagegen sind jedoch Fachtheologie und offi-
zielle Lehre Diskurse zweiter Ordnung über die erstintentionalen Ge brauchs-
weisen religiöser Sprache. Hier, im Gegensatz zur allgemeinen Annahme, ge-
lingt es selten, wenn überhaupt, Aussagen von ontologischer Bedeutung zu 
formulieren, vielmehr ist man damit beschäftigt, die liturgischen, kerygmati-
schen und ethischen Sprach- und Handlungsmodi, innerhalb derer solche 
Behauptungen von Zeit zu Zeit geschehen, zu erklären, zu verteidigen, zu 
analysieren und zu bestimmen. Genauso wie Grammatik per se nichts Wah-
res oder Falsches im Blick auf die Welt aussagt, in der die Sprache gebraucht 
wird, sondern nur über die Sprache selbst, geradeso tun dies Theologie und 
christliche Lehre insofern, als Theologie und christliche Lehre ein Diskurs 
zweiter Ordnung sind und nichts Wahres oder Falsches über Gott und sein 
Verhältnis zu seinen Geschöpfen behaupten, sondern nur über solche Be-
hauptungen sprechen. Diese Behauptungen wiederum können nur während 
des religiösen Sprechens gemacht werden, d. h. wenn man danach trachtet, 
sich und andere performativ durch Gottesdienst, Verheißung, Gehorsam, Er-
mahnung und Predigt darauf einzustimmen, was man für das Allerwichtigste 
im Universum hält“ (108 f).

Allerdings überzieht Lindbeck seine Einsicht in die regulative Funktion 
theologischer Lehre, wenn er damit sagen will, dass „Theologie und christ-
liche Lehre […] nichts Wahres oder Falsches über Gott und sein Verhältnis zu 
seinen Geschöpfen behaupten“. Semiotisch gesehen stellen die Aussagen von 
Theologie und christlicher Lehre nicht nur einen Diskurs zweiter Ordnung 
dar; in Wirklichkeit sind die Ebenen, auf denen sich die gedanklichen Refle-
xio nen bewegen, komplexer.12 Und die Aussagen, zu denen diese Reflexionen 

 12 Theologische Lehre entsteht durch Glaubenserkenntnis. Dabei ist das Grundlegende 
im Glauben die personale Begegnung des Menschen mit Gott (= fiduzialer Glaube), 
die sich nach christlicher Sicht maßgeblich in der Begegnung mit der Person des 
Jesus von Nazareth vollzogen hat und vollzieht (Christus-Glaube). Theologische Er-
kenntnis vollzieht sich als ein Verstehensprozess unter immer neuem Nachdenken 
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gelangen, erheben, auch WENNn 1E€ „DUT über solche Behauptungen sprechen“
Nnamlıc. über dıe Behauptungen der relıg1ösen prache), sehr ohl zugle1ic
einen Wahrheıitsanspruch, auf den hın siıch theologische TE immer kritisch
efragen lassen I1’11‚ISS.13 Der Vergleich zwıschen den Funktionen theolog1-
scher TE und sprachlicher Girammatık gcht aIsSO hılfreich auch 1st

nıcht SAahZ auf.

12 Im wissenschaftliıchen Kontextf heute der theolog1sc gebrauchte
Begriff „Lehre“ der Präzisierung.
12  — TE 1st dıe den Wıssenschaftspostulaten (zumındest dem NSatz- und
Kohärenzpostulat) unterliegende Zusammenfassung VON Erkenntnissen In
Aussagen über einen Untersuchungsgegenstan ehre VOo  i bzw. üher C1I-
Was).

Erliäuterung:
Der Beegriff „Lehre“ 1st hler VOT em unfer dem Aspekt Aussagenkomplex
bestimmt. Dazu gchört aber auch der andere Aspekt VON TE als Vermuftft-
[ung VON Aussagekomplexen. *
12 em J1heologıe und Kırche dem wissenschaftliıchen eDTauc
des egr1ffs TE teilnehmen, en 1E€ dieser allgemeınen Struktur des
Lehrbegriffs entsprechen. Ihre Besonderheıit VON TE als theologischer
bzw. kırchhicher esteht nıcht darın, dass 1E jene wıissenschaftliche
durchbrechen, sondern 1E esteht In dem, OVON und wWwOorüber 1E mıt iıhrer
TE Aussagen machen: VO Gilauben (Gott, VO göttlıchen e1l USW,

Ertäuterung:
ur Ihskussion darüber, Inwıewelt die Aussagen theologischer TE den
wissenschaftliıchen Standards entsprechen mussen, bzw. b siıch J1heologıe

ber dıe grundlegende Begegnungswahrheit (ein PrO7zess Ndes iIntellecLUumM
Anselm, 1995, 70 ] der sıch In Reflexionssätzen artıkulhert doxastıscher und
homologıscher Glaube) a) 1m Horızont der Jeweılnligen Daseinserfahrung und der
wissenschaftlıchen andards, In Küc  ındung dıe ersten Christus-Zeugn1isse
(bıblısche Überlieferung) und C) AUSN dem Blıckfeld SOWIE 1m esSpräc mıt bısher1-
SCH theologıschen FErkenntnissen also mıt den Verstehensversuchen VOLANSCRALNKC-
11CT Christengenerationen).

15 Vegl eIl7Z0 (1998), A 7—4()
Vegl äarle (1985)
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gelangen, erheben, auch wenn sie „nur über solche Behauptungen sprechen“ 
(nämlich über die Behauptungen der religiösen Sprache), sehr wohl zugleich 
einen Wahrheitsanspruch, auf den hin sich theologische Lehre immer kritisch 
befragen lassen muss.13 Der Vergleich zwischen den Funktionen theologi-
scher Lehre und sprachlicher Grammatik geht also – so hilfreich er auch ist 
– nicht ganz auf.

1.2 Im wissenschaftlichen Kontext bedarf heute der theologisch gebrauchte 
Begriff „Lehre“ der Präzisierung.

1.2.1 Lehre ist die den Wissenschaftspostulaten (zumindest dem Satz- und 
Kohärenzpostulat) unterliegende Zusammenfassung von Erkenntnissen in 
Aussagen über einen Untersuchungsgegenstand (Lehre von bzw. über et-
was).

Erläuterung:
Der Begriff „Lehre“ ist hier vor allem unter dem Aspekt Aussagenkomplex 
bestimmt. Dazu gehört aber auch der andere Aspekt von Lehre als Vermitt
lung von Aussagekomplexen.14

1.2.2 Indem Theologie und Kirche an dem wissenschaftlichen Gebrauch 
des Begriffs Lehre teilnehmen, haben sie dieser allgemeinen Struktur des 
Lehrbegriffs zu entsprechen. Ihre Besonderheit von Lehre als theologischer 
bzw. kirchlicher besteht nicht darin, dass sie jene wissenschaftliche Struktur 
durchbrechen, sondern sie besteht in dem, wovon und worüber sie mit ihrer 
Lehre Aussagen machen: vom Glauben an Gott, vom göttlichen Heil usw.

Erläuterung:
Zur Diskussion darüber, inwieweit die Aussagen theologischer Lehre den 
wissenschaftlichen Standards entsprechen müssen, bzw. ob sich Theologie 

über die grundlegende Begegnungswahrheit (ein Prozess – fides quaerens intellectum 
[Anselm, 1995, 70] –, der sich in Reflexionssätzen artikuliert = doxastischer und 
homologischer Glaube): a) im Horizont der jeweiligen Daseinserfahrung und der 
wissenschaftlichen Standards, b) in Rückbindung an die ersten Christus-Zeugnisse 
(biblische Überlieferung) und c) aus dem Blickfeld sowie im Gespräch mit bisheri-
gen theologischen Erkenntnissen (also mit den Verstehensversuchen vorangegange-
ner Christengenerationen).

 13 Vgl. Petzoldt (1998), 37–40.
 14 Vgl. Härle (1985).
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VON diesen gerade hbheben soll, vgl die klassısche Debhatte zwıischen Heın-
rich Scholz (1931) und Karl Barth 1932)
1.2  09 J1heologische TE 1st 1ne diıskursive Zusammenfassung mensch-
lıcher Reflexionen und damıt menschlicher Aussagen über das E, vangelıum,
über das Heıl, über den Gilauben (iJott USW, Als solche 1st jede COI0O0-
gische und auch kırchliche TE 1DSO N1ıe ıIrrtumsfreıi Oder unfehlbar
e reformatorıische 1C siecht theologische und auch kırchliche Aussagen
frei VON der Überlastung e1lner Inanspruchnahme letztgültiger Autorıität und
steht darın In einem grundsätzliıchen Wıderspruch Z£ZUT Sakralısıerung Oder
Sal Divinisierung menschlicher Aussagefähigkeit, WIE 1Ne solche sıch In der
Auffassung Lehre) VON der Infallıbiltät des päpstlıchen Lehramtes nıeder-
geschlagen hat

Erliäuterung:
I Hese reformatorıische Einsıicht dıe wıederum In sıch selhest 1ne Te dar-
tellt) 1st gele1itet VON der Kechtfertigungslehre. e regulatıve Funktion VON

TE (ım Sinne VON Lindbeck) ze1ıgt siıch diesem e1ispie. besonders auf-
tällıg.

Kırchliche re Posıtionierungen der Kırche
als Communio-Subjekt In strıttigen Problemstellungen

SO W1IE Christen als FEinzelne Rechenschaff geben mMuUsSsen über 1ıh-
IC Gilauben (1 etr 3,15), mMuUsSsSen dies auch die Kırchen (vor (Jrt W1IE auch
als regıonale und überregionale TO SOWIE In ihrer konfessionellen Be-
sonderheıt) tun

}°} In iıhrer Oommun10- Verfasstheıit 1st das Kechenschaftgeben eilner KIr-
che über ıhren (Gilauben auf Konsensfindung angewlesen und angelegt (1ım
nNierscAle!: Z£ZUT Universitätstheologie ‘°).

/£ur Informatıon autf dıe In grobem mfang weılter geführte Ihskussion wırd Jetz!
verwiesen auftf Pannenberg (1987) und eLl70 (2015)
Vegl Thesenreihe
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von diesen gerade abheben soll, vgl. die klassische Debatte zwischen Hein-
rich Scholz (1931) und Karl Barth (1932).15

1.2.3 Theologische Lehre ist eine diskursive Zusammenfassung mensch-
licher Reflexionen und damit menschlicher Aussagen über das Evangelium, 
über das Heil, über den Glauben an Gott usw. Als solche ist jede theolo-
gische und auch kirchliche Lehre eo ipso nie irrtumsfrei oder unfehlbar. 
Die reformatorische Sicht sieht theologische und auch kirchliche Aussagen 
frei von der Überlastung einer Inanspruchnahme letztgültiger Autorität und 
steht darin in einem grundsätzlichen Widerspruch zur Sakralisierung oder 
gar Divinisierung menschlicher Aussagefähigkeit, wie eine solche sich in der 
Auffassung (= Lehre) von der Infallibiltät des päpstlichen Lehramtes nieder-
geschlagen hat.

Erläuterung:
Diese reformatorische Einsicht (die wiederum in sich selbst eine Lehre dar-
stellt) ist geleitet von der Rechtfertigungslehre. Die regulative Funktion von 
Lehre (im Sinne von Lindbeck) zeigt sich an diesem Beispiel besonders auf-
fällig.

2. Kirchliche Lehre – Positionierungen der Kirche 
 als Communio-Subjekt in strittigen Problemstellungen

2.1 So wie Christen als Einzelne Rechenschaft geben müssen über ih-
ren Glauben (1 Petr 3,15), müssen dies auch die Kirchen (vor Ort wie auch 
als regionale und überregionale Größe sowie in ihrer konfessionellen Be-
sonderheit) tun.

2.2 In ihrer Communio-Verfasstheit ist das Rechenschaftgeben einer Kir-
che über ihren Glauben auf Konsensfindung angewiesen und angelegt (im 
Un terschied zur Universitätstheologie16).

 15 Zur Information auf die in großem Umfang weiter geführte Diskussion wird jetzt nur 
verwiesen auf Pannenberg (1987) und Petzoldt (2015).

 16 Vgl. Thesenreihe 3.
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23 Kırchen mMuUsSsen In Sıituationen der (inneren und außeren) Herausfor-
erung (besonders In Herausforderungen iıhrer Identität) In der Lage se1n,
Arende Positionierungen vorzunehmen: das Verbindende bestimmen,
das In der Herausforderung als das Verbindliche testzuhalten lst, auch unfer

Abgrenzungen
2.3.1 e klärende Positionierung eilner Kırche 1St eın Auftrag UNUN-

terbrochenen Formulıierungen einer geschlossenen Weltanschauung das
scholastiısche Modell), sondern e1in Auftrag Z£ZUT ktualen Rechenschaftsle-
ZUNS 1mM Herausforderungsfa. das prophetische Modell)

Erliäuterung:
e esenreihe bezeichnet das scholastısche Oodell bewusst nıcht als das
römisch-katholısche, und das prophetische Oodell bewusst nıcht als das
evangelısche, Obwohl derartige konfessionelle Z/Zuordnungen kırchen- und
theologiegeschichtlich VIeEITaC aufzuweılsen wären. ” Dennoch sınd S1e€ kon-
tessionskundlıch In der acC nıcht zutreifend /Zum e1ispie. 1111A0 In der
reformatorischen Iradıtiıon nıcht selten auch auf das scholastıiısche odell

arubDer hinaus 1St für das prophetische auch nıcht der Beegriff des plura-
lıstıiıschen Modells gewählt worden, sehr auf dem en des In reformato-
rischer Iradıtiıon VIEITAC Z£ZUT Geltung gelangten prophetischen Modells dıe
Kultur des Pluralısmus gewachsen 1st

28 Der ONSENS elner CUl Erkenntnis garantıiert nıcht dıe anrne1|
der Lehraussage. ONSENS 1st e1in notwend1iges, aber nıcht hinreichendes KrI-
terıum für Wahrheit. © Eın ONSENS ann In selner Lehraussage Nnıe für 1TT-
tumsfreı erklärt werden.

235 e Erkenntnis, die 1mM ONSENS gefunden Wwırd, 1St e1in Vollzug Inst-
rumentaler ” und kommuniıkatıver Ratıiıonalıtät: In diesem Vollzug 1St 1E aber
zugle1ic auch e1in charısmatısches Ere1gn1s.

NC rklärte dıe Konkordienformel VOHN 1577 1r dıe Iutherische eformatıon dıe VOHN

der eılıgen Schrıift abgeleıtete Ormatıvıtäl der Bekenntnisschrıiften mıt den WOT-
ten .„Die andere 5ymbola ber und AHNSCZURCIC Schriften sSınd NnıC Rıchter WIe dıe
Heıilıge Schrıift, sondern eın Zeugnis und Erklärung des aubens, WI1Ie jederzeıt
dıe Heılıge Schrift In streitigen Artıkuln In der Kırchen (Jottes VOHN den damals L.e-
benden vorstanden und ausgeleget, und derselben wıderwärtige ehr vorwortfen und
vordamt worden‘” 11960], 769,

15 Vegl eIl7Z0 (1998), 4 7—40)
In Anwendung wissenschaftliıcher
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2.3 Kirchen müssen in Situationen der (inneren und äußeren) Her aus for-
derung (besonders in Herausforderungen ihrer Identität) in der Lage sein, 
klärende Positionierungen vorzunehmen: das Verbindende zu bestimmen, 
das in der Herausforderung als das Verbindliche festzuhalten ist, auch unter 
Abgrenzungen.

2.3.1 Die klärende Positionierung einer Kirche ist kein Auftrag zu unun-
terbrochenen Formulierungen einer geschlossenen Weltanschauung (= das 
scholastische Modell), sondern ein Auftrag zur aktualen Rechenschaftsle-
gung im Herausforderungsfall (= das prophetische Modell).

Erläuterung:
Die Thesenreihe bezeichnet das scholastische Modell bewusst nicht als das 
römisch-katholische, und das prophetische Modell bewusst nicht als das 
evangelische, obwohl derartige konfessionelle Zuordnungen kirchen- und 
theologiegeschichtlich vielfach aufzuweisen wären.17 Dennoch sind sie kon-
fessionskundlich in der Sache nicht zutreffend. Zum Beispiel trifft man in der 
reformatorischen Tradition nicht selten auch auf das scholastische Modell.

Darüber hinaus ist für das prophetische auch nicht der Begriff des plura-
listischen Modells gewählt worden, so sehr auf dem Boden des in reformato-
rischer Tradition vielfach zur Geltung gelangten prophetischen Modells die 
Kultur des Pluralismus gewachsen ist.

2.3.2 Der Konsens einer neuen Erkenntnis garantiert nicht die Wahrheit 
der Lehraussage. Konsens ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kri-
terium für Wahrheit.18 Ein Konsens kann in seiner Lehraussage nie für irr-
tumsfrei erklärt werden.

2.3.3 Die Erkenntnis, die im Konsens gefunden wird, ist ein Vollzug inst-
rumentaler19 und kommunikativer Rationalität; in diesem Vollzug ist sie aber 
zugleich auch ein charismatisches Ereignis.

 17 So erklärte die Konkordienformel von 1577 für die lutherische Reformation die von 
der Heiligen Schrift abgeleitete Normativität der Bekenntnisschriften mit den Wor-
ten: „Die andere Symbola aber und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die 
Heilige Schrift, sondern allein Zeugnis und Erklärung des Glaubens, wie jederzeit 
die Heilige Schrift in streitigen Artikuln in der Kirchen Gottes von den damals Le-
benden vorstanden und ausgeleget, und derselben widerwärtige Lehr vorworfen und 
vordamt worden“ (BSLK [1960], 769, 19–35).

 18 Vgl. Petzoldt (1998), 37–40.
 19 In Anwendung wissenschaftlicher Methodik.
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25 Das charısmatısche Ere1gn1s kırchhicher Lehre 1st eın Moment, das 1111A0

VOT und In dem TOZESS der Konsensfhindung erhiıttet und auf das 1111A0 danach
In Dankbarkeıt ZUTÜC  ı1ckt ESs 1St aber keine (jarantıe für dıe Wahrheit der 1mM
ONSENS gefundenen Aussage uch 1mM 1INDIILIC auf SeIn charısmatısches MoO-
MmMentT ann der ONSENS einer Lehraussage N1ıe für ıIrrtumsfreıi erklärt werden.

235 Der Tad einer Herausforderung darf theolog1sc nıcht dahiıngehend
überschätzt werden, als handele siıch immer einen STG CONfeSSLIONILS,
In dem die Positionierung zugle1ic die Bıldung e1lner CUl Konfession be-
deuten würde.

236 e NCLC Positionierung annn selhst einem künftigen Moment der
kırchlichen Identität werden, auch für deren Lehrbildung. FEiınem Olchen

Identitätsmoment kommt aber gegenüber dem Grundlegenden T1S-
tus) und der ıhn (Chrıstus) bezeugenden Überlieferung (Heilıge T1 1IUT

1Ne abgestufte Normatıvıtät £. die i1hrerseilts auch iImmer dem tund-
legenden des auDens und selner grundlegenden Überlieferung SOWIE
selner JIragfähigkeıit In CUl Herausforderungen kritisch überprüfen 1st
Be1l Olcher abgestuften Normatıvıtät handelt siıch 1ne sachgemäfße
KRÜüc.  ındung reformatorıischer Kırchen auf die iıdentitätsstiftende Iradıtion
kırchlicher TE

237 e abgeleı1itete Normatıvıtät esteht auch .  „nur In der iıdentitätsbil-
denden FEinsıicht des posıtionlerten Konsensus (KRechtfertigung, IV20) und
nıcht In dessen weltanschaulichen (Z „ Jeu und ‚Hölle‘“, XVII“')
Oder gesellschaftlıchen (Z „rechte 1ege fuhren”‘, XVI“9) Aussagen,
die 7U Zeıtpunkt jJener Konsensfindung 1mM Horizont der 1dentitätsstiften-
den Einsicht entwıickelt worden SINd. 1ne Verpflichtung Z£UT gegenwärtigen
Wıederholung auf die damals zeiıtgemäßen Aussagen stellt ıne unsachge-
mÄäßhe KRÜüc  ındung reformatorıischer Kırchen dıe 1dentitätsstiftende Ira-
dıtion kırchhicher TE dar.

BSLK (1960),
21 BSLK (1960), 72, 1—' p Von der Wıederkunfit ( ’hrıstı zu erCc uch

WIT gelehret, A4asSs Herr Jesus T1SLUS Jungsten Jag kummen wırd, riıch-
Lcn, und alle Oten auferwecken, den Glaubigen und ÄUSerw:  en CW1EgS en und
CW1ZE Freude geben, dıe gottlosen Menschen ber und dıe Teufel In dıe und
CW1S T verdammen. “ (Im lat. lext .„Hölle
BSLK (1960), 70,18 TE11UC WEeIst dıe parallele ateinısche Formulierung „1Ure
bellar:ı (ebd., 14—15 schon damals einen gravierenden Unterschle: deutschen
Formulierung aul
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2.3.4 Das charismatische Ereignis kirchlicher Lehre ist ein Moment, das man 
vor und in dem Prozess der Konsensfindung erbittet und auf das man danach 
in Dankbarkeit zurückblickt. Es ist aber keine Garantie für die Wahrheit der im 
Konsens gefundenen Aussage. Auch im Hinblick auf sein charismatisches Mo-
ment kann der Konsens einer Lehraussage nie für irrtumsfrei erklärt werden.

2.3.5 Der Grad einer Herausforderung darf theologisch nicht dahingehend 
überschätzt werden, als handele es sich immer um einen status confessionis, 
in dem die Positionierung zugleich die Bildung einer neuen Konfession be-
deuten würde.

2.3.6 Die neue Positionierung kann selbst zu einem künftigen Moment der 
kirchlichen Identität werden, auch für deren Lehrbildung. Einem solchen 
neuen Identitätsmoment kommt aber gegenüber dem Grundlegenden (Chris-
tus) und der ihn (Christus) bezeugenden Überlieferung (Heilige Schrift) nur 
eine abgestufte Normativität zu, die ihrerseits auch immer an dem Grund-
legenden des Glaubens und seiner grundlegenden Überlieferung sowie an 
seiner Tragfähigkeit in neuen Herausforderungen kritisch zu überprüfen ist. 
Bei solcher abgestuften Normativität handelt es sich um eine sachgemäße 
Rückbindung reformatorischer Kirchen auf die identitätsstiftende Tradition 
kirchlicher Lehre.

2.3.7 Die abgeleitete Normativität besteht auch „nur“ in der identitätsbil-
denden Einsicht des positionierten Konsensus (Rechtfertigung, CA IV20) und 
nicht in dessen weltanschaulichen (z. B. „Teufel“ und „Hölle“, CA XVII 21) 
oder gesellschaftlichen (z. B. „rechte Kriege fuhren“, CA XVI22) Aussagen, 
die zum Zeitpunkt jener Konsensfindung im Horizont der identitätsstiften-
den Einsicht entwickelt worden sind. Eine Verpflichtung zur gegenwärtigen 
Wiederholung auf die damals zeitgemäßen Aussagen stellt eine unsachge
mäße Rückbindung reformatorischer Kirchen an die identitätsstiftende Tra-
dition kirchlicher Lehre dar.

 20 BSLK (1960), 56.
 21 BSLK (1960), 72, 1–9: „(XVII. Von der Wiederkunft Christi zum Gericht.) Auch 

wird gelehret, dass unser Herr Jesus Christus am jungsten Tag kummen wird, zu rich-
ten, und alle Toten auferwecken, den Glaubigen und Auserwählten ewigs Leben und 
ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Helle und 
ewig Straf verdammen.“ (Im lat. Text fehlt „Hölle“.)

 22 BSLK (1960), 70,18. – Freilich weist die parallele lateinische Formulierung „iure 
bellare“ (ebd.,14–15) schon damals einen gravierenden Unterschied zur deutschen 
Formulierung auf.
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Ertäuterung:
Es 1St also ıne uslegung der dentitätshildenden Iradıtion erforderlıc (Be
kenntniıshermeneut1ik). I hese 1L1USS In e1lner für jJeden durchsıichtigen und
grundsätzlıc nachvollziehhbharen Interpretationsarbeıit e1in Abwägen be1ispiels-
WEISE VON dentitätshildender FEinsıicht und VON den daraus abgeleıteten
Schlussfolgerungen bzw. VON Vorstellungen 1mM Horıiızont VON damals 1dent1-
tätsstiftender FEinsıicht vornehmen. ugle1c 1L1USS solche Hermeneutik aber
auch der rage nachgehen, welche Einsichten AUS dem damalıgen chluss-
folgern (von der dentitätshildenden FEinsıicht auf Problemstellungen der
polıtıschen Ethik Oder Eisschatologie für heutige Überlegungen
werden können.

/Zur Kechenschaftsfähigkeit einer Kırche ganz gleich welcher TO
und Denominatıion) gehört: nach iInnen (gegenüber den 1edern der Kırche)
als auch für dıe Außenwahrnehmung den Lehrkonsens repräsentieren.

Ertäuterung:
Solche kepräsentatiıon hat zugle1c einen organısatiıonssoz10log1ischen W1IE
eın ge1istlıch-theolog1ischen Aspekt.
241 Organisationssoziologisch: Jede Urganıs at10n e1lner Kepräsen-
tatıon, In der siıch ıhre Mıtglieder als iıdentisches Subjekt wrfahren und In der
die Institution als sOölche nach außen auftritt und für dıe ußenwahrnehmung
als iıdentisches S UuD) ekt wahrnehmbar wırd und einen Umgang mi1t 1hr ermOg-
1C

24 Geistlich-theotogisch: Der Lehrkonsens elner Kırche repräsentiert den
COMNSNETLSL.AN fidelium der COMMMUNLO SANCIOFTUM In iıhrer empirschen onkre-
HOon. e 1IrC AUS der Vorgegebenheit iıhres Se1INs als Le1b Chrıistı

OÖOlcher geme1insamen Reflexion. Als Kırche der begnadıgten Siünder miıt-
ten In der Welt der un: Lragen iıhre Lehrkonsense aber auch die Zeichen
der Gebrechlichkeıt eINES Le1bes siıch (sıe sınd nıcht 1DSO irrtumsfrei).

Ertäuterung:
Consensus fidelium: e Ekinıgkeit 1mM (Gilauben In der Ekinmütigkeit der Jäu-
i1gen und nıcht 1IUT der 1heologen) 1st inzwıschen auch für römıisch-ka-
OlNlsche eologıe einem gewichtigen esichtspunkt geworden, unfer
dem eın Hören auf das Olk (jottes (SCHSUS elium In seinem übereıin-
st1immenden (Gilaubenssinn (CONSENSUS elium eın wichtiges ıterıum für
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Erläuterung:
Es ist also eine Auslegung der identitätsbildenden Tradition erforderlich (Be-
kenntnishermeneutik). Diese muss in einer für jeden durchsichtigen und 
grund sätzlich nachvollziehbaren Interpretationsarbeit ein Abwägen bei spiels-
weise von identitätsbildender Einsicht und von den daraus abgeleiteten 
Schluss folgerungen bzw. von Vorstellungen im Horizont von damals identi-
tätsstiftender Einsicht vornehmen. Zugleich muss solche Her me neutik aber 
auch der Frage nachgehen, welche Einsichten aus dem damaligen Schluss-
folgern (von der identitätsbildenden Einsicht auf z. B. Problemstellungen der 
politischen Ethik oder Eschatologie) für heutige Überlegungen gewonnen 
werden können.

2.4 Zur Rechenschaftsfähigkeit einer Kirche (ganz gleich welcher Größe 
und Denomination) gehört: nach innen (gegenüber den Gliedern der Kirche) 
als auch für die Außenwahrnehmung den Lehrkonsens zu repräsentieren.

Erläuterung:
Solche Repräsentation hat zugleich einen organisationssoziologischen wie 
ein geistlich-theologischen Aspekt.

2.4.1 Organisationssoziologisch: Jede Organisation bedarf einer Re prä sen-
tation, in der sich ihre Mitglieder als identisches Subjekt erfahren und in der 
die Institution als solche nach außen auftritt und für die Außenwahrnehmung 
als identisches Subjekt wahrnehmbar wird und einen Umgang mit ihr ermög-
licht.

2.4.2 Geistlichtheologisch: Der Lehrkonsens einer Kirche repräsentiert den 
consensus fidelium der communio sanctorum in ihrer empirischen Kon kre-
tion. Die Kirche findet aus der Vorgegebenheit ihres Seins als Leib Christi 
zu solcher gemeinsamen Reflexion. Als Kirche der begnadigten Sünder mit-
ten in der Welt der Sünde tragen ihre Lehrkonsense aber auch die Zeichen 
der Ge brechlichkeit eines Leibes an sich (sie sind nicht eo ipso irrtumsfrei).

Erläuterung:
Consensus fidelium: Die Einigkeit im Glauben in der Einmütigkeit der Gläu-
bigen (und nicht nur der Theologen) ist inzwischen auch für römisch-ka-
tholische Theologie zu einem gewichtigen Gesichtspunkt geworden, unter 
dem ein Hören auf das Volk Gottes (sensus fidelium) in seinem überein-
stimmenden Glaubenssinn (consensus fidelium) ein wichtiges Kriterium für 
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die Untehlbarkeı Infallıbılıtät) der TE E1 An d1eser gedanklıchen Ver-
knüpfung 1St tfreilich AUS evangelıscher 1C problematısch, WIE AUS dem
COMNSNETLSL.AN fidelium auf dıe Unftehlbarkeı SESCHLIOSSCN WIT| e gedanklıche
Verknüpfung 1St aber für römıisch-katholisches Denken selhst problematıisch,
Insofern die Untehlbarkeıt des päpstlıchen Lehramtes nach der Defnnıition
der katholischen Lehramtes AUS sıch selhest heraus esteht und nıcht AUS

dem ONSENS der Kirche,“ also SALZ Offensichtlich nıcht des Konsenses der
eologen und der Gläubigen

243 Aus evangelıscher Perspektive 1st wichtig, dass solche Kepräsen-
tatıon VON kırchlicher TE sehr ohl die Pluralıtät der Reflexionen über den
einen gemeinsamen trund des auDens siıchthbar werden lässt, als auch dıe
Konturen des gefundenen KOonsensus klar deMNniert.

Kkırchliche re und Universitätstheologie
3.1 e Differenzierung zwıischen theologischer und kırchlicher TE hebht
auf keinen grundsätzlıchen Unterschied, sondern auf 1ne thematısche S pe-
zınlzıerung ah

Ertäuterung:
Lfferenzieren die vorlıegenden 1hesen VON Anfang zwıischen theolog1-
scher und kırchlicher Lehre, eC siıch diese Unterscheidung aber nıcht
mıt der Differenzierung zwıschen kırchlicher Lehre und Un1hversıitätstheolo-
e 1eImenr spezıiıfnzıert der Begr1ff „kırchlıche Lehre“ das geordnete ach-
denken über den christlichen (ilauben auf dıe COMMUNLO SANCIOFrUM als das
S UD ekt theologischer Reflexion.

Kırchliche Lehre 1St theologische ehre, dıe denselben Anforderungen
wIissenschaftliıcher untersteht W1IE unıversıtäre J1 heologıie.

Ertäuterung:
Für die reformatorısche WI1IE für dıe römIıisch-katholische Iradıtiıon 1st gle1-
chermaßen charakterıstisch, W1IE die theologische TE iıhrer Kırchen iıhre

A „ X SCSC, 1101 auLem FEeclesiae" (DH
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die Unfehlbarkeit (Infallibilität) der Lehre sei. An dieser gedanklichen Ver-
knüpfung ist freilich aus evangelischer Sicht problematisch, wie aus dem 
consensus fidelium auf die Unfehlbarkeit geschlossen wird. Die gedankliche 
Verknüpfung ist aber für römisch-katholisches Denken selbst problematisch, 
insofern die Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes nach der Definition 
der katholischen Lehramtes aus sich selbst heraus besteht und nicht aus 
dem Konsens der Kirche,23 also ganz offensichtlich nicht des Konsenses der 
Theologen und der Gläubigen bedarf.

2.4.3 Aus evangelischer Perspektive ist es wichtig, dass solche Re prä sen-
tation von kirchlicher Lehre sehr wohl die Pluralität der Reflexionen über den 
einen gemeinsamen Grund des Glaubens sichtbar werden lässt, als auch die 
Konturen des gefundenen Konsensus klar definiert.

3. Kirchliche Lehre und Universitätstheologie

3.1 Die Differenzierung zwischen theologischer und kirchlicher Lehre hebt 
auf keinen grundsätzlichen Unterschied, sondern auf eine thematische Spe-
zifizierung ab.

Erläuterung:
Differenzieren die vorliegenden Thesen von Anfang an zwischen theologi-
scher und kirchlicher Lehre, so deckt sich diese Unterscheidung aber nicht 
mit der Differenzierung zwischen kirchlicher Lehre und Universitätstheolo-
gie. Vielmehr spezifiziert der Begriff „kirchliche Lehre“ das geordnete Nach-
denken über den christlichen Glauben auf die communio sanctorum als das 
Subjekt theologischer Reflexion.

3.2 Kirchliche Lehre ist theologische Lehre, die denselben Anforderungen 
wissenschaftlicher Methodik untersteht wie universitäre Theologie.

Erläuterung:
Für die reformatorische wie für die römisch-katholische Tradition ist es glei-
chermaßen charakteristisch, wie die theologische Lehre ihrer Kirchen ihre 

 23 „Ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae“ (DH 3074).
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denkerische He1l1mstatt In der Wiıssenschaftskultur abendländıscher Un1ivers1-
afen hat Aus der wIissenschaftliıchen Arbeiıt muıttelalterlicher J1heologıe eNL-
standen dıe Universıtäten, und der Wıttenberger Unıiversıität löste L uthers
Wıederentdeckung der bıblischen Kechtfertigungsbotschaft dıe Reformatıon
AUS Allerdings 1St die römiıisch-katholische W1IE dıe evangelısche Geschichte
hıs heute voll VON Be1ispielen eINEs spannungsgeladenen Verhältnisses ZWI1-
schen kırchlicher Lehre und unıversıtärer 1heologıie. SO unterschliedlhec auch
dA1ese Spannungen In römiıisch- katholhscher und evangelıscher Iradıtıiıon AUS-

sehen und verschlieden dıe Faktoren sınd, welche hierbe1 ONTMKTIE EeTOT-
dert aben, 1L1USS doch 1ne rundspannung hervorgehoben werden, die
mındest AUS evangelıscher 1C notwendig erscheımt:

33 Im nterschNle: Z£UT kırchlichen TE 1st dıe Universitätstheologie nıcht
mıt der gleichen Notwendigkeıt auf kırchliche Konsenshindung angewlesen,
sondern 1E 1st vıiel mehr dem Streıt die besseren Argumente verpflichtet.

Ertäuterung:
uch WENNn für kırchliche TE WIE für unıversıtäre eologıe der chrıstlı-
che (Gilaube der gemeinsame Ausgangspunkt iıhrer wIissenschaftlichen Refle-
X10N 1St und den gleichen Gegenstand der Untersuchung arste. untersche1-
den 1E sıch In iıhrer Zielstellung und VON daher auch In iıhrer Arbeıitswelse.
ährend kırchliche Lehre letztlich auf das Einstimmen der COMMMUNLO 1mM
(ilauben ausgerichtet 1st, verlangt die akademısche Arbeiıt der 1heologinnen
und 1heologen sSsowochl hinsıchtlich der beschreibenden nalytı. W1IE der PTO-
blemlösenden Synthetik die Listanz elner kritischen Beobachtung, die
Ergebnissen führt, welche 1E In hypothetischer Form der wıissenschaftlichen
Öffentlichkeit vorlegt und dem Ihskurs aussetzt “

Dalferth (1988), 124 Wıssenschaftliche eologıe „präsentiert als ponderable MÖS-
1C.  eı1t, W A dogmatısche eologıe als erfahrene Wırklıc  e1ıt ehrt. DE S1C Nn1ıC
prımär autf den Handlungszusammenhang der TITC ausgerichtet ist, sondern auftf
den Beobachtungs- und KReflexionszusammenhang des Wıssens überhaupt, 716| ihre
rmrundbewegung pausc gesprochen) NnıC auftf dıe Synthesis eINEes (ın seInem
Wahrheıitsanspruch 1m Prinzıp unbestrittenen) Konsensfähigen Lehrzusammenhangs,
sondern auf dıe analytısche Entfaltung ponderabler Möglıchkeıiten In kontradıktions-
fähıgen Sätzen, N1ıC auf dıe OoNnNarente Summıerung des (1laubenswıissens In 1ITrCN-
ıch Konsensfähigen (Gilaubensformeln und Lehrformen, sondern autf dıe Steigerung
der Kontradıktionsfähigkeıit des ıstlichen Wahrheıitsanspruchs durch seiIne Zuspit-
ZUNE In begrifflich präzısen und dılterenzierenden theologıschen Satzen und egen-
Satzen u b
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den kerische Heimstatt in der Wissenschaftskultur abendländischer Univer si-
tä ten hat. Aus der wissenschaftlichen Arbeit mittelalterlicher Theologie ent-
standen die Universitäten, und an der Wittenberger Universität  löste Lu thers 
Wiederentdeckung der biblischen Rechtfertigungsbotschaft die Re for mation 
aus. Allerdings ist die römisch-katholische wie die evangelische Ge schichte 
bis heute voll von Beispielen eines spannungsgeladenen Ver hältnisses zwi-
schen kirchlicher Lehre und universitärer Theologie. So un terschiedlich auch 
diese Spannungen in römisch- katholischer und evange lischer Tradition aus-
sehen und so verschieden die Faktoren sind, welche hierbei Konflikte beför-
dert haben, muss doch eine Grundspannung hervorgehoben werden, die – zu-
mindest aus evangelischer Sicht – notwendig erscheint:

3.3 Im Unterschied zur kirchlichen Lehre ist die Universitätstheologie nicht 
mit der gleichen Notwendigkeit auf kirchliche Konsensfindung angewiesen, 
sondern sie ist viel mehr dem Streit um die besseren Argumente verpflichtet.

Erläuterung:
Auch wenn für kirchliche Lehre wie für universitäre Theologie der christli-
che Glaube der gemeinsame Ausgangspunkt ihrer wissenschaftlichen Refle-
xion ist und den gleichen Gegenstand der Untersuchung darstellt, unterschei-
den sie sich in ihrer Zielstellung und von daher auch in ihrer Arbeitsweise. 
Während kirchliche Lehre letztlich auf das Einstimmen der communio im 
Glauben ausgerichtet ist, verlangt die akademische Arbeit der Theologinnen 
und Theologen sowohl hinsichtlich der beschreibenden Analytik wie der pro-
blemlösenden Synthetik die Distanz einer kritischen Beobachtung, die zu 
Ergebnissen führt, welche sie in hypothetischer Form der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit vorlegt und dem Diskurs aussetzt.24

 24 Dalferth (1988), 124: Wissenschaftliche Theologie „präsentiert als ponderable Mög-
lichkeit, was dogmatische Theologie als erfahrene Wirklichkeit lehrt. Da sie nicht 
primär auf den Handlungszusammenhang der Kirche ausgerichtet ist, sondern auf 
den Beobachtungs- und Reflexionszusammenhang des Wissens überhaupt, zielt ihre 
Grundbewegung (pauschal gesprochen) nicht auf die Synthesis eines (in seinem 
Wahrheitsanspruch im Prinzip unbestrittenen) konsensfähigen Lehrzusammenhangs, 
sondern auf die analytische Entfaltung ponderabler Möglichkeiten in kontradik tions-
fähigen Sätzen, nicht auf die kohärente Summierung des Glaubenswissens in kirch-
lich konsensfähigen Glaubensformeln und Lehrformen, sondern auf die Steigerung 
der Kontradiktionsfähigkeit des christlichen Wahrheitsanspruchs durch seine Zuspit-
zung in begrifflich präzisen und differenzierenden theologischen Sätzen und Gegen-
Sätzen.“
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3.3.1 Kırchliche TE 1st theologische TE 1mM ausdrücklichen Horıiızont
der ommun10- Verfasstheit der Kırche

Ertäuterung:
Im chöpfen AUS der Vorgegebenheıit des kırchlichen Se1INs als Le1b C’hristı
nımmt die theologische Reflexion kırchlicher TE iıhre Problemstellungen
vordringlıch AUS der kırchlichen Realıtät (ım gesellschaftlıchen /Zusammen-
hang und In anderen Kontexten) mıt dem Ziel iıhrer ärung sowohl für dıe
Öffentlichkeit als auch für die kırchlichen Adressaten.

3.3.2 Universitätstheologie SOllte auch theologische TE 1mM Hor1iızont der
Communio- Verfasstheıit der Kırche betreiben.

Ertäuterung:
Leses „„sollte“ 1ST evangelısch-theolog1ischen Fakultäten instiıtutionalısıert
7U einen Urc dıe Konfessionsklausel, 7U anderen UuUrc e1in Mıtspra-
cherecht der Kırchenbehörde be1 der Besetzung VON theologischen Lehr-
stühlen und schheßlich Urc dıe Prüfungshoheıt be1 den kırchlichen FX9a-
mına.

Universitätstheologie 1L1USS aber nıcht ausdrtrücklich den Horıiızont der (om.-
mun10- Verfasstheit der Kırche mıitrenektieren. Denn:

3.3.3 Universitätstheologie 1St zugle1ic der Wıssenschaftsfreiheit erpflich-
LeL, die für es wIissenschaftliche Forschen 1ne notwendige Voraussetzung
darstellt und die (neben welteren einÄussreichen ITriehbfedern auc. In der
Wiırkungsgesichte der RKeformatıon 7U gesellschaftskulturellen Horıiızont
neuzeıithcher Pluralıtät geworden ist

Ertäuterung:
Wissenschaftstheoretisch: Wıssenschaftsfreiheit 1St 1ne notwendige Voraus-
SeIzunNg für es wıissenschaftliche Forschen, welches 1mM Sinne des POPDDECL-
schen Falsıhnkationısmus seine 1 heorıen nıcht als abbıldende Erkenntnisse
des 0-Selins der untersuchten (Gegenstände, sondern als Hypothesen über
das Untersuchte versteht, dıe siıch der kritischen Überprüfung aussetzen.25
Wiissen ann eshalb letztlich 1IUT als „ vermutungswissen” verstanden WCI -

den e IDhskussion arüber, InwIieweIt auch theologische Aussagen als

Popper a)
Popper 1994 b), 15 und ern
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3.3.1 Kirchliche Lehre ist theologische Lehre im ausdrücklichen Horizont 
der Communio-Verfasstheit der Kirche.

Erläuterung:
Im Schöpfen aus der Vorgegebenheit des kirchlichen Seins als Leib Christi 
nimmt die theologische Reflexion kirchlicher Lehre ihre Problemstellungen 
vordringlich aus der kirchlichen Realität (im gesellschaftlichen Zu sam men-
hang und in anderen Kontexten) mit dem Ziel ihrer Klärung sowohl für die 
Öffentlichkeit als auch für die kirchlichen Adressaten.

3.3.2 Universitätstheologie sollte auch theologische Lehre im Horizont der 
Communio-Verfasstheit der Kirche betreiben.

Erläuterung:
Dieses „sollte“ ist an evangelisch-theologischen Fakultäten  institutionali siert 
zum einen durch die Konfessionsklausel, zum anderen durch ein Mit spra-
cherecht der Kirchenbehörde bei der Besetzung von theologischen Lehr-
stühlen und schließlich durch die Prüfungshoheit bei den kirchlichen Exa-
mina.

Universitätstheologie muss aber nicht ausdrücklich den Horizont der Com-
munio-Verfasstheit der Kirche mitreflektieren. Denn:

3.3.3 Universitätstheologie ist zugleich der Wissenschaftsfreiheit verpflich-
tet, die für alles wissenschaftliche Forschen eine notwendige Voraussetzung 
darstellt und die (neben weiteren einflussreichen Triebfedern auch) in der 
Wirkungsgesichte der Reformation zum gesellschaftskulturellen Horizont 
neuzeitlicher Pluralität geworden ist.

Erläuterung:
Wissenschaftstheoretisch: Wissenschaftsfreiheit ist eine notwendige Vor aus-
setzung für alles wissenschaftliche Forschen, welches im Sinne des popper-
schen Falsifikationismus seine Theorien nicht als abbildende Erkenntnisse 
des So-Seins der untersuchten Gegenstände, sondern als Hypothesen über 
das Untersuchte versteht, die sich der kritischen Überprüfung aussetzen.25 
Wis sen kann deshalb letztlich nur als „Vermutungswissen“ verstanden wer-
den.26 Die Diskussion darüber, inwieweit auch theologische Aussagen als 

 25 Popper (1994 a).
 26 Popper (1994 b), 13 und öfter.
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Hypothesen verstehen 27  sind, verhert über der Einsıicht Schärfe, dass
theologische TE als Reflexion über dıe den (ilauben egründete personale
Begegnung (s 1 hesenreihe 1) immer mMensSCHLICHNeEe Reflexionsarbeit arste
und ehben damıt iıhren Hypothesencharakter nıcht ablegen annn Als Olches
iımmerwährendes Suchen, den (Gilauben verstehen( intellec-
tum“”),  25 1st die theologische Forschung WI1IE es wIissenschaftliche Forschen
darauf angewlesen, ıhre ypothesen uneingeschränkt der kritischen ber-
prüfung AUSSETIZEN können. Irot7z negatıver Ertfahrungen iıdeologischer
Beeinfilussung und Indoktrinierung 1mM AauTe der Geschichte gelten die Uni-
vers1itäten als institutionalhlsıerte (Jaranten für Wıssenschaftsftfreiheit. och
WISSen gerade auch die unıversıtären Forschungen dıe CGefahren, welche
Z£UT Verkehrung neuzeılitlicher Entwıiıcklungen führen und die moderne
der Pluralıtät W1IE ehben auch dıe Freiheıt des wıissenschaftlichen Forschens
den Un1versıitäten gefährden drohen

Kulturgeschichtlich: e Iutherische RKeformatıon mi1t iıhrer Berufung auf
die Freıiheılt des Gewissens“” gilt nehben welteren geschichtliıchen Aufbrüchen
WIE beispielweise die Aufklärung als wichtiger äherhboden für die neuz7elt-
1C Pluralıtät Problematısc wırd allerdings, WENNn siıch dıe Berufung
auf die Autonomie des ubjekts In der theologischen Kezeption Z£ZUT ubjekt-
logıschen Kelıigionsbegründung verengt Dann werden elıgıon und iıhre
Reflexion alleın 1mM menschlichen Selbstbewusstsein verortetl, dem die Un-
verfügbarkeıt des den (ilauben begründenden (jottes verloren 1st

Organıisatorisch: Institutionalhsıiert 1st nıcht 1IUT die Bekenntnisbindung
der Universıitätstheologıie sondern zugle1ic ıhre Wiıissenschaftsfre1i-
he1t [eses „Zugleich” ze1igt sıch 7U einen In der gewachsenen
Verankerung der theologischen Wiıissenschaft den (staatlıchen) Un1iver-
Sıtäten und 7U anderen In der explızıten Grenzzicehung des kırchlichen
Mıtspracherechts dem Wissenschaftsbetrie der Universitätstheologıie.

Vegl dıe Debatte zwıschen Pannenberg (1987), 0e6sS (1988), Sauter (1980) und Pan-
nenberg (1988), 56—69

} Vegl Anm
/um e1spie 1 uthers Auftreten auftf dem Keıichstag Worms 1521 S SC1 denn,

ich mıt Zeugnissen der eılıgen Schrift der mıt Öffentlıchen, klaren und hel-
len (imunden und Ursachen üUberwunden und üÜüberwiesen werde enn ich glaube
weder dem aps och den Konzılıen alleıne NIC we1l C Jage und OltTenbar
Lst, S1E Oft SeUT! en und sıch selhst wıderwärti. S WESCIH sSınd und ich Iso
mıt den Sprüchen, dıe VOIN M1r und eingeführt sınd, überzeugt, und meın
(Jew1lssen In (Jottes Wort gefangen Lst, kann und 11 ich nıchts wıderrufen, weıl
weder sıcher och geralten ist, Cl WAS wıder das (Jew1lssen Oft MLr,
Amen!"” T'hulın 11963]1, 55)
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Hypo the sen zu verstehen sind,27 verliert über der Einsicht an Schärfe, dass 
theologische Lehre als Reflexion über die den Glauben begründete perso nale 
Begegnung (s. Thesenreihe 1) immer menschliche Reflexionsarbeit darstellt 
und eben damit ihren Hypothesencharakter nicht ablegen kann. Als solches 
immerwährendes Suchen, den Glauben zu verstehen (fides quae rens intellec-
tum28), ist die theologische Forschung wie alles wissenschaftliche Forschen 
darauf angewiesen, ihre Hypothesen uneingeschränkt der kriti schen Über-
prüfung aussetzen zu können. Trotz negativer Erfahrungen ideologischer 
Beeinflussung und Indoktrinierung im Laufe der Geschichte gelten die Uni-
versitäten als institutionalisierte Garanten für Wissenschaftsfreiheit. Doch 
wissen gerade auch die universitären Forschungen um die Gefahren, welche 
zur Verkehrung neuzeitlicher Entwicklungen führen und die moderne Kultur 
der Pluralität wie eben auch die Freiheit des wissenschaftlichen Forschens an 
den Universitäten zu gefährden drohen.

Kulturgeschichtlich: Die lutherische Reformation mit ihrer Berufung auf 
die Freiheit des Gewissens29 gilt neben weiteren geschichtlichen Aufbrüchen 
wie beispielweise die Aufklärung als wichtiger Näherboden für die neuzeit-
liche Pluralität. Problematisch wird es allerdings, wenn sich die Berufung 
auf die Autonomie des Subjekts in der theologischen Rezeption zur subjekt-
logischen Religionsbegründung verengt. Dann werden Religion und ihre 
Reflexion allein im menschlichen Selbstbewusstsein verortet, dem die Un-
verfügbarkeit des den Glauben begründenden Gottes verloren gegangen ist.

Organisatorisch: Institutionalisiert ist nicht nur die Bekenntnisbindung 
der Universitätstheologie (3.3.2), sondern zugleich ihre Wissenschaftsfrei-
heit (3.3.3). Dieses „Zugleich“ zeigt sich zum einen in der  gewachsenen 
Verankerung der theologischen Wissenschaft an den (staatlichen) Uni ver-
sitäten und zum anderen in der expliziten Grenzziehung des kirchlichen 
Mitspracherechts an dem Wissenschaftsbetrieb der Universitätstheologie.

 27 Vgl. die Debatte zwischen Pannenberg (1987), Joest (1988), Sauter (1980) und Pan-
nenberg (1988), 66–69.

 28 Vgl. Anm. 12.
 29 Zum Beispiel Luthers Auftreten auf dem Reichstag zu Worms 1521: „Es sei denn, 

daß ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hel-
len Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen werde – denn ich glaube 
weder dem Papst noch den Konzilien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar 
ist, daß sie oft geirrt haben und sich selbst widerwärtig gewesen sind – und ich also 
mit den Sprüchen, die von mir angezogen und eingeführt sind, überzeugt, und mein 
Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, so kann und will ich nichts widerrufen, weil 
weder sicher noch geraten ist, etwas wider das Gewissen zu tun. […] Gott helfe mir, 
Amen!“ (Thulin [1963], 55).
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3.3.4 In OÖOlcher Unterschiedlichkeıit kırchlichen TE WIT| die Uni-
versitätstheologıie gerade einem unverzichtbaren Lhenst der 1IrC und
iıhrer Lehre efähigt.

Ertäuterung:
Mıt Eulert Hermes“ und Ingolf Dalferth läseft siıch dieser Lhenst darın
sammenfas SCII‚3 ; dass dıe Universitätstheologie

spezifisches Berufswı1issen ünftige Pfarrerinnen und Pfarrer vermittelt
und Kırchenleitungen wıissenschaftlich berät:
dıe Dfferenz zwıischen (Gilaube und TE
dıe Konsensfähigkeıt christhicher TE wahrt und fördert, indem 1E€ auf
sprachlıche, hermeneutische und kritische Diszıplın 1mM assertorıischen Ver-
gegenwärtigen des überheferten Uffenbarungszeugn1sses drängt.

Herms (1985)
41 Zitiert ach ern (1988), 106 Vegl ebd., 110 „ZU explhızıerter Theologıe und

elaborierter Lehrbildung OMM! entweder das Auftreten VOIN 11ieren-
ZE11 In der christliıchen (jemeninscha der dıe Problematısierung der Ausdılterenzie-
LULLE d1eser (jemeniınscha AL iıhrer Umwelt der (Wwlıe In der ege der beides
zugle1c. YODIEMeE aufwırt, welche dıe Kırche sıtuationsdıistanzıerter Reflexion
ıhrer Gilaubenskommunikatıion nötıgen, UrCc krifischen Vergleich, sachlıche
Beurteilung und normıerende Wertung Problemlösungen auszuUarbeıten. Insofern Ist
Theologıe 1nNne IM 5System christliıcher (Ginrundsıtuationen ZWi ortlose, für d1eses S yS-
(lem ber notwendige un  10N der Iche, und ANW: In doppelter 1NSIC / um
einen g1bt hne S1E keine kırchliche Lehre, ‚hne d1ese ber keinen geme1nsa-
1LE Handeln befähıigenden ONSCNS der christliıchen (1 meılnde. /um andern ber
g1bt ‚hne S1C keine Se  ıl kırchliıcher ehre, hne d1ese ber keın produk-
[1VeSs ( MTenhalten der LHNerenz zwıschen TE und Glauben, menschliıchem Werk
und menschlıich unverfügbarem ırken des (Jjeistes eologıe ist dementspre-
en notwendig sowohl ZULT Bıldung als uch ZULT Prüfung kırchlicher TE S1e
ist ber N1ıC lıdentisch mıt d1eser. Im Unterschle: theologischer ehre, alsg dem
Inbegriff des un(ter Theologen Jeweıls bestehenden KONsSeEeNSsSES ber Problemftelder,
einoden und Problemlösungen 1m Reflektieren der Glaubenskommunikatıon, pf
kirchliche Tehre der nDegri, Ades In der Kirche einem hestimmten Zeitpunkt Be-
sftchenden Konsenses Her Aas In der gemeinschaftlichen PFrAaxXıis In Anspruch
HHENHE gemeInsSame (G‚ÄAaQuDensSswissen, amMmı! ber iImmer uch der Inbegriff des Jeweills
bestehenden KONsSeNsESs ber dıe akzeptablen Lösungen explızıt gewordener Prob-
leme In der CAriıstliıchen (JemelInde. ”
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3.3.4 In solcher Unterschiedlichkeit zur kirchlichen Lehre wird die Uni-
versitätstheologie gerade zu einem unverzichtbaren Dienst an der Kirche und 
ihrer Lehre befähigt.

Erläuterung:
Mit Eilert Herms30 und Ingolf U. Dalferth lässt sich dieser Dienst darin zu-
sammenfassen,31 dass die Universitätstheologie
– spezifisches Berufswissen an künftige Pfarrerinnen und Pfarrer vermittelt 

und Kirchenleitungen wissenschaftlich berät;
– die Differenz zwischen Glaube und Lehre offenhält;
– die Konsensfähigkeit christlicher Lehre wahrt und fördert, indem sie auf 

sprachliche, hermeneutische und kritische Disziplin im assertorischen Ver-
gegenwärtigen des überlieferten Offenbarungszeugnisses drängt.

 30 Herms (1985).
 31 Zitiert nach Dalferth (1988), 106. Vgl. ebd., 110: „Zu explizierter Theologie und 

elaborierter Lehrbildung kommt es […], wo entweder das Auftreten von Differen-
zen in der christlichen Gemeinschaft oder die Problematisierung der Ausdifferenzie-
rung dieser Gemeinschaft aus ihrer Umwelt oder (wie in der Regel der Fall) beides 
zugleich Probleme aufwirft, welche die Kirche zu situationsdistanzierter Refle xion 
ihrer Glaubenskommunikation nötigen, um durch kritischen Vergleich, sachliche 
Be urteilung und normierende Wertung Problemlösungen auszuarbeiten. Insofern ist 
Theo logie eine im System christlicher Grundsituationen zwar ortlose, für dieses Sys-
tem aber notwendige Funktion der Kirche, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum 
 einen gibt es ohne sie keine kirchliche Lehre, ohne diese aber keinen zu gemeinsa-
mem Handeln befähigenden Konsens der christlichen Gemeinde. Zum andern aber 
gibt es ohne sie keine Selbstkritik kirchlicher Lehre, ohne diese aber kein produk-
tives Offenhalten der Differenz zwischen Lehre und Glauben, menschlichem Werk 
und menschlich unverfügbarem Wirken des Geistes. – Theologie ist dementspre-
chend notwendig sowohl zur Bildung als auch zur Prüfung kirchlicher Lehre. Sie 
ist aber nicht identisch mit dieser. Im Unterschied zu theologischer Lehre, also dem 
Inbegriff des unter Theologen jeweils bestehenden Konsenses über Problemfelder, 
Methoden und Problemlösungen im Reflektieren der Glaubenskommunikation, ist 
kirchliche Lehre der Inbegriff des in der Kirche zu einem bestimmten Zeitpunkt be
stehenden Konsenses über das in der gemeinschaftlichen Praxis in Anspruch genom
mene gemeinsame Glaubenswissen, damit aber immer auch der Inbegriff des jeweils 
bestehenden Konsenses über die akzeptablen Lösungen explizit gewordener Prob-
leme in der christlichen Gemeinde.“
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